
Nachtrag I zum Abfallreglement vom 17. Juni 2008
1
  

vom 15. September 2015
 

 

 

I. Das Abfallreglement vom 17. Juni 2008
1
 wird wie folgt geändert: 

 Art. 3 Abs. 1 lit. b 
b) organisiert eine Grüngutabfuhr und fördert die dezentrale 

Kompostierung in Gärten, Siedlungen und Quartieren; 

Grüngutsammlung Art. 8 (neu) 
Der Grüngutabfuhr dürfen nur biogene Abfälle übergeben werden. 
Wer wiederholt gegen diese Vorschrift verstösst, kann von der 
Grüngutabfuhr ausgeschlossen werden. 

 Art. 12 Abs. 2 
2
 Von der Kundschaft der Stadtwerke wird pro installiertem 

Stromzähler eine Grundgebühr erhoben. Sie deckt die weiteren 
Aufwendungen der Entsorgung von Siedlungsabfällen, insbeson-
dere die Kosten für Separatsammlungen, Information, Beratung 
und Administration, sowie einen Anteil von mindestens einem und 
höchstens zwei Dritteln der Grüngutabfuhr. 

 Art. 21 Abs. 1 lit. b (neu) 
b) wer der Grüngutabfuhr Abfälle übergibt, die nicht dafür be-

stimmt sind (Art. 8); 
 

II. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Referendum. 

III. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 
 

 
St.Gallen, 15. September 2015 
 
 
Im Namen des Stadtparlaments 
Der Präsident: 
Thomas Meyer 

 
Der Ratssekretär: 
Manfred Linke 
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